
1	 Gegenstand der Schadenersatzausfallversicherung

	 Dem Versicherungsnehmer wird Versicherungsschutz für den Fall ge-
währt, dass er während der Wirksamkeit der Versicherung von einem 
Dritten  aus der Eigenschaft des Schadenverursachers als Hundehal-
ter oder -hüter geschädigt wird und die daraus entstandene Schaden-
ersatzforderung gegen den Schadenverursacher nicht durchgesetzt 
werden kann.

	 Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatzansprüche richten 
sich nach dem Deckungsumfang der Haftpflichtversicherung dieses 
Vertrages. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schaden-
ersatzansprüche, denen ein vorsätzliches Handeln des Schadenverur-
sachers als Hundehalter oder -hüter zugrunde liegt.

2	 Versicherte Schäden

	 Versichert sind Personenschäden (Tötung, Verletzung oder Gesund-
heitsschädigung von Menschen) oder Sachschäden (Beschädigung 
oder Vernichtung von Sachen) der versicherten Person, für die der 
Schadenverursacher aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist.

3	 Erfolglose Vollstreckung

	 Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte Person 
einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den Schadenverursa-
cher erstritten oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schadenver-
ursachers von einem Notar erwirkt hat und jede Zwangsvollstreckung 
aus diesem Titel gegen den Schadenverursacher erfolglos geblieben 
ist. Der Schadenverursacher muss zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles seinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ha-
ben. Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte 
Person nachweist, dass
–	 entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder Forde-

rungspfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung geführt hat;
–	 oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z. B. 

weil der Schadenverursacher in den letzten drei Jahren die eidesstatt-
liche Versicherung abgegeben hat.

4	 Entschädigung

	 Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des titulierten Schaden-
ersatzbetrages im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme, 
sofern der Schadenersatzbetrag mindestens 2.500,00 Euro beträgt 
(Integralfranchise). Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aus-

händigung des Originaltitels, der Originalvollstreckungsunterlagen 
und sonstiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versiche-
rungsfall im Sinne dieser Klausel vorliegt. Die versicherten Personen 
sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den Schadenverursacher in 
Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten.

5.	 Übergang von Ersatzansprüchen

(1)	 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit 
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge-
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.

(3)	 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Ge-
meinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vor-
sätzlich verursacht.

6	 Subsidiarität

	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden 
eine Leistung aus einer für die versicherten Personen bestehenden 
Schadenversicherung beansprucht werden kann oder für den ein Trä-
ger der Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist.

7	 Nicht versichert sind

	 Kosten, die zur Erlangung des vollstreckbaren Titels aufzuwenden 
sind (Gerichts-, Anwaltskosten, etc.).

8	 Rechtsansprüche Dritter

	 Dritte können aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten.

Zusatz
Besondere Bedingungen
und Risikobeschreibungen
zur Haftpflichtversicherung (BBR 1 Hund)

für die Schadenersatzausfallversicherung

Uelzener Allgemeine Vers.-Ges. a.G.
Veerßer Straße 65/67, 29525 Uelzen
Postfach 21 63, 29511 Uelzen
Telefon: 0581 8070-0
Telefax: 0581 8070-248
Internet: www.uelzener.de
E-mail: info@uelzener.de

V E R S I C H E R U N G E N

Uelzener Allgemeine Vers.-Ges. a.G.	 BBR 1 Hund – 0510	 Seite 1 von 1

BB
R1

H
un

d_
05

10


